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Gemeinde Gebhardshain Reg.-Bez. Koblenz
K re i s AI Lenkt rohen

Anlage zum Bebauungsplan ''Geiersknappen
Rechts dem Elbener Weg

TEXTFESTSETZUNGEN

Präambel

Aufgrund des $ 9 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1976
(BGBI, l S. 2256, ber. S. 3617), geändert durch Artikel 9
Nr. ] der Vereinfachungsnove]-le vom 3. Dezember 1976
(BGBI. l S. 3281) und dur'ch das Gesetz zur Beschleurligung
von Verfahren und zur Erleichtez'ung von Investitionen im
Städtebaurecht vom 6. Juli 1979 (BGBI. l S. 949) in Verben
dung mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung eier
Vierten Landesverordnung zur Durchführung des Bundesba.u-
gesetzes vom 18. April 1974 werden folgende Festsetzungen
ë:) v v + v + u v4 x

A. FesEsetzurlgerl gemäß BBauG B 9 und BauNVO

1. Art del' baulichen Nutzung
($ 9 Abs. l Nr. l BBauG in Vel'birldung
mit $ 4 BauNVO)

Dez' größte Tei]- des Baugebietes innerhalb der Grenzen
des räumlichen Gell\Jngsbereiches dieses B.--Planes u/i!'ci
als ''Allgerneir)es Wohngebiet'' (WA) ausgewiesen

($ 9 Abs. l Nr. l BBauG in Verbindung
mit $ 6 i3auNVO)

Der kleiner'e Tei]- des Baugebietes innerhalb (ier Grerlze!'l
des räumlichen Gcs].tungsbereiches dieses B.-F'lal''es
wird als ivljschgebjet (14i) ausgewiesen
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Z Maß der baulichen Nutzun

Die Zahl der Vollgeschosse ($ 9 Abs. l Nr. l BBauG
in Verbindurlg mi.t $ 17 Abs. l und 4 BauNVO)
darf höchstens ''2'' betragen

Die Grundflächenzahl (GRZ) ($ 9 Abs. l BBauG in
Verbindung mit $ 17 Abs. l und $ 19 BauNVO) soll
0,4 nicht t,überschreiten

Die Geschoßflächenzahl (GFZ) ($ 9 Abs. l BBauG in
Verbindung mit 5 17 Abs. l und $ 20 BauNVO) soll
0,8 ni.cht t.überschreiten

Q Bauweise überbaubare Grundsti.icksfläche

Bauweise

Es wird ''offene BaiJwei.se'' festgesetzt
($ 9 Abs. l NI'. 2 BBauG in Verbindung mit 5 22
Abs. l und 2 BauNVO)

Es si.nd nur Einzel.häuser zulässig

Uber'baubare Grundstt,icksfläche

($ 9 Abs. l Nr. 2 BBauG in Ver'blnciung mit $ 23 Baur,'VO)

Baulinien ($ 23 Ab 2 BauNVO)

An die Baua-hie muß mit 40 %, bezogen auf die im Pla
dargestellte Länge der Baulinie, angebaut werden.
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringem Ausmaß
wi.rd ni.cht zuges. assen.
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Baugrenzen $ 23 Abs. 3 BauNVO

Ein Vertreten von Gebäudeteilen in geringem Ausmaß
wird, soweit nichi; Bestimmungen nach eier LBauO
entgegenstehen, bis max. 1,00 m zugelassen

Stellp]-ätze, Garagen

($ 9 Abs. ] NT'. 4 BBauG in Verbindung mit
$ 12 BauNVO und $ ]9 Abs. 4 BauNVO)

$ 12 BaublVO

[n a]]gemeinen h/ohngebieten sind Ste]-]p]ätze und
Garagen nur fi.ir den durch die zugelassene Nutzung
verursachten Bedarf zulässig
Unzulässig sind Stellplätze und Garagen ft.ir LK\'g

tiber 3,5 t sowie Anhänger dieser KFZ

Gal'aBeR und Stellplatz':' l(xn.,'en tibet"al.l au:f de
Grundstück errichtet werde!}, mit Ausnahme eines
5,00 m breiten Streifens ertl.ang der Straßenbegren
zlln al'inl p'C:)+ +''+ V

Ausgenommen hiervon sind in Gebäude eingebaute Gara-
gen, bei denen das V/ohnhaus einen geringeren Abstand
als 5,00 m zur Verkehrsfläche hat

$ 19 Abs. 4 BauNVO

Auf die zulässi-ge Grundfläche werden die Grund-
f'lächerl von NebenanJageil im Sinne $ 14 BauNVO nicht
angerechnet
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4 F[ächen, die von der Bebauung freizuha].ten sind

($ 9 Abs. l Nr. 10 BBauG)

Sichtflächen als Teile der nicht i,iberbaubaren Grund-
stt.icksf]-ächen sind aus Gri.inder der Verkehrssicherung
von allen Sichthindernissen freizuhalten.

5. Verkehrsflächen, sowie Verkehrsf].ächen besonderer

Zweckbestimmung ($ 9 Abs. ] Nr. ll BBauG)

Die geplante Darstellung des Ausbauen der Verkehrs-
flächen entspricht dem vorgesehenen Ausbau. Die Ver'
kehrsflächen sind nach Landeskoordinaten festgelegt
und gelten als Festsetzung

6. Versorgungsflächen
($ 9 Abs. l Nr. 12 BBauG)

Auf der ausgewiesenen Fläche ist der Bau einer Um

formerstation vorgesehen .
0

7. Flächen fi,ir Anscht,ittungen und Abgrabungen

($ 9 Abs. l Nr. 26 BBauG)

Der Anlieger hat di-e Anlage von Böschungen zur Her-
stellung der Straßenköz'per auf seinem Grundstück zu
du].den
Die Nutzung der Böschung bleibt dem An].legen unze
nomrnen.

8. Gri.inflächen

Flip die öf'fer)tJlchen Grtinf'bächen ($ 9 Abs. l NT'. 15
BBauG; wird auch als ''Flächen flip das Arlpf'lanzen von
Bäumen und Sträuchern'' ($ 9 Abs. l Nr. 25a BBauG) in
Ver'bindung mil ejnern Pflanzgebot ($ 39b Abs. 8 BBauG)
ein Pflanzgebot festgesetzt
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9 . Festsetzungen von Anschi,ittungshöhen
und Erdgeschoßfußbodenhbhen ($ 9 Abs. 2 BBauG)

Böschungen. Böhr'hur'gell s:.o] len, vom Böschungsfuß bis
Bosch\Jngsschulter gemessen, einen verb--
kalen 1löi-ic1lurit;eFschied von 2,50 m nicht
t.ibet'sct"-reiten.
Wird. an den Böschungsfuß eine Sti.itzmauer
gesetzt, \./ird derell Höhe in den vertika-
len Höhenunterschied eingerechnet

Erdgeschoßfußbodenhöhen'
T).x". Tn'']'",öcn-.}-.,-..Q.f'la Qtvx,d.sn c=,-.1 1 n] ,.l,l+- molnn
L/Cp.L X.JX s..-ti5C; l.n\.,iis..PX.J.l.. U4iUI./X/s-t\pii b...)\./ .l -L xi-t.\.pil v iiixvl iJ.

a[s 0,50 rn über Hölle der gep].arten Achse
der Ersch].ießungsstra.ße liegen
Als Bezugsachse :fLiP das Gebäude gilt (iie
Projektion: cie!' mit-t;ler'en Ha.usachse der
der Strai13e zl-ige:wendeten Giebel-- oder
rauferlse!.te senkrecht zur Achse der Er-

Q .- h l i D R 1 1 ra .3 c= q -t- )- n Q D
b-/ \.P l l -A- .#. \U +a \.4+ BIBB hW' --.P \f J. \ '-Xq/ \.P

B. l.'estsetzungen gem LBauO

l gg g ]iB! tung svo rs c h r i f' m. $ 123 i.Bauo

ttlLzmauern

Gi'undsti,ickseinfrie.:ii.irlger} m! i; :]'L].it2irauern para]] e]. und
in sichtbarer Nähe zu ;irren-l,}.i::hen vel.'kebirsfl.ächen di.ir
fen eine lichte Höilc Voll 1:2rO rl r\ich'l; i.ibc?l'schFëiLLen

Fassaden und Dachdeckurlg

; ].s FässadeH[Fi&të:'i..i i. ni :::']t;

iC\lns-t;stoffbekleiäl.i11gc':'\ , so

irlgelegten oder' ? ufgef:;Eig

essig SJ-r.d !''!e:i;aL]- Lind
B8h:-!t";:'i oci.:3i' P] arten mi

Steg.!::iirii Latiol-lcn.
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Dachflächen geplanter Gebäude sind nur in dunkelbraunen
oder grauen bis schwarzen Farben zulässig.
Großformatige Kunststoff- und Asbesttafeln sind unze
lässig
Unzulässig sind auch Eingangsi.iberdachungen aus \./ellas-
bestzementp[atten oder gewe]]ten Kunststofftafe].n

Dachformen

Die festgesetzte Hauptfirstrichtung und Neigung von Sat-
te[- und Wa]mdächern ist in a]]en Fä]-]en zwingend einzu-
halten.
Dai1lgaupen sind je Gebäude nur ir) einem Umf'ang bis zu 60 %
der einze]nen Gebäuden.änge und a]s Einze].raupe zulässig
jedoch nicht näher als 2,50 m zur Giebelseite anzuordnen

Garagen

Fi.ir die Außenfläche der Garagen sind ausschlief31ich die
iv[ateria[ien zu]-ëss'i-g, die couch fi.ix- dic zugehörigen Mayr'
gebäude zulässig sind und verwendet werden

f*licht i.iberbaubar'e Grundstt.ecke

Nicht überbaubare Grundsti.icksflächen sind, sofern nicht
ausdri.icklich anders festgesetzt ist, und soweit sie zu
Zwecken (ier jewei]igen Nutzung nicht a].s begehbare und
/oder befahrbare F[ächen befestigt werden, mit ]iasen
einzusäen und/oder r)utz und ziergärtnerisch anzulegen.
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